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IhrenAntragvom 17.10.2019aufZugang zu Informationenzu

1.SchriftverkehrzurStilllegungdesbzw.zurdauerhaftenEinstellungdesBetriebesaufdem

BahnschienenabschnittesDalheim-GrenzeD/NL,

2.SchriftverkehrzurErteilungderBetriebsgenehmigungderBahnstreckeElmpt(Javelin

Barracks/RAFBrüggen),dieinderBahnstreckeMönchengladbach-Dalheimmündet(Nähe

Arsbeck/Dalheim),

3.SchriftverkehrzurStilllegungderStreckeausPunktNr.2 und

4.StreckenverlaufskartezurStreckeaus PunktNr.2

nach88 1,7 Informationsfreiheitsgesetz(IFG)habeich erhalten.

Ichmöchte Siedaraufhinweisen,dass ichvorAuskunftserteilungbzw.Übersendungderge-

wünschtenUnterlagenzunächsteinegesetzlichvorgeseheneDrittbeteiligungdurchführenmuss,

da Betriebs-undGeschäftsgeheimnissevonDrittenbetroffenseinkönnten.DieBearbeitungIhres

Antrageswirddahernocheinige ZeitinAnspruchnehmen.
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Hinsichtlich des von Ihnen erbetenen Schriftverkehres zur Stilllegung des Streckenabschnittes

Dalheim - Grenze D/NL (Punkt 1) gehe ich davon aus, dass Sie damit den Antrag der DB Netz AG

und den entsprechenden Bescheid des Eisenbahn-BundesamteszurStilllegung meinen. Sollten

Sie darüber hinaus Informationen wünschen,bitte ich um eine entsprechende Rückmeldung.

Des Weiteren möchte ich Sie darüber informieren, dass das Eisenbahn-Bundesamtlediglich für

die Aufsicht der Eisenbahnendes Bundes undderen jeweiliger öffentlicher Infrastruktur zuständig

ist. Ihre Anfrage zu den Punkten 2 bis 4 bezieht sich auf eine nichtöffentliche Infrastruktur, die da-

mit nicht in den Zuständigkeitsbereich des Eisenbahn-Bundesamtesfällt und zu der dem Eisen-

bahn-Bundesamtdie angefragten Informationen auchnicht vorliegen. Die Zuständigkeit hierzu

liegt beim Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen.

Vorsorglich macheich Sie darauf aufmerksam, dass für die Auskünfte zu Punkt 1 Gebühren und

AuslagennachderInformationsgebührenverordnung (IFGGebV) erhoben werden. Die Gebühren

bemessensich an der Höhe des Aufwandes und könnenbis zu 500,- € betragen. Die Auslagenfür

Amtshandlungen nach dem IFG werdenzusätzlich zu den Gebühren erhoben.

Für eine Rückäußerung bis zum 08.11.2019 wäre ich Ihnen dankbar.
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